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regulierung durch die Gesetzgebung des Staates, keine Staatskirchenhoheit, sondern, wie unter
souveränen Mächten, Regulierungim Wege des Völkerrechts, durch Verträge und gesandtschaft-
lichen Verkehr. Auch der vielgenannte Toleranzantrag ruhte auf den Prinzipien der rechtlichen
Gleichordnung. DasKoordinationssystem ist grundsätzlich zu verwerfen. Dabei sei abgesehen von
der geschichtlichen Erfahrungstatsache, dass Konkordate niemals, ausser auf Kosten des Staats
zu einem dauernden Friedensverhältnis geführt haben. Circumskriptionsbullen können aus Zweck-

mässigkeitsgründen zu billigen sein. Der Schaden oder Nutzen diplomatischen Verkehrs hängt
lediglich von der Umsicht und Energiein Vertretung der Staatsinteressen ab; an sich ist er eine

Anomalie im Völkerrecht. Das System ist aber aus tiefer gelegenem prinzipiellem Grunde zu ver-

werfen. Keiner Kirche kann der Anspruch zuerkannt werden, eine dem Staat aequal gesetzte Rechts-
und Machtanstalt zu sein. Rechtliche Beherrschung kann den Kirchen nicht als Selbstzweck,
sondern überall nur als Mittel zur Verwirklichung ihrer religiös transzendentalen Zwecke zuzuge-

stehen sein. Die Grenzen dieser rechtlichen Beherrschung sind durch den Staat als den obersten

Behüter der Rechtsordnung zu ziehen. Das Verhältnis von Staat und Kirchen ist allgemein durch

Akte der Staatsgesetzgebung zu regeln. Für die katholische Kirche kann davon grundsätzlich keine
Ausnahme zu machen sein. In ihrem Rechtsleben innerhalb des Staats ist sie nicht internationale

Anstalt, sondern Landeskirche. Die Methode völkerrechtlicher Vertragsregulierung verletzt im
Verhältnis zur evangelischen Kirche auch die Parität. Soweit also Bestandteile des Koordinations-

systems noch in das geltende Recht hineinragen, ist ihre Beseitigung anzustreben.

Scheiden hiernach die vier genannten Verhältnisformen im ganzen aus, so bleibt gegenüber

dem herrschenden System der Kirchenhoheit eine ernstliche Abrechnung nur mit der Forderung der

Trennung von Kirche und Staat. Sie ist die Frage der Zukunft. Ihre Prüfung setzt aber eine min-

destens summarische Orientierung über das Recht der Gegenwart voraus.

II. Geltendes Recht. Der grundlegende Begriff der Kirchenhoheit bildet den
rechtlichen Gegensatz zu dem der Kirchengewalt. Kirchengewalt ist die das Innere des Kirchen-

wesens ordnende und daher ausschliesslich den Organen der Kirche selbst zustehende Macht.

Kirchenhoheit dagegen ist der Inbegriff der dem Staate als solchem auf dem Grunde der

allgemeinen Staatshoheit über alle Kirchen- und Religionsgesell-
schaften innerhalb des Staatsgebiets zukommenden Rechte. Waren aber schon, wie vorstehend

nachgewiesen, die ersten Anfänge ihrer Entwickelung in der alten Reichszeit territorial auseinander-
strebend, so hat erst recht nach Auflösung des heiligen römischen Reichs deutscher Nation ihre Aus-

gestaltung im einzelnen sich in grosser landesrechtlicher Verschiedenheit vollzogen. Das deutsche
Staatskirchenrecht war in der Rheinbundszeit wie in der Periode des deutschen Bundes ausschliesslich

partikuläres      Recht. Es trägt diesen Charäkter weit überwiegend auch heute. Die
Staatskirchengesetzgebung des neuen Reiches hat zwar mit vielen wichtigen Einzelbestimmungen,

aberimmer nur   gelegentlich gemeinrechtlich ordnendin das  Verhältnis von Staat und Kirche

eingegriffen. Trotz dieser landesrechtlichen Dezentralisation sind jedoch die leitenden Rechts-
grundsätze einheitlich und gleich. Nach einer bereits an den Westfälischen Frieden anknüpfenden

Entwickelung gliedert sich der Inhalt der Kirchenhoheit in das sog. Reformationsrecht,

das Oberaufsichtsrecht und das Schutzrecht des Staats. Daes aberhier nicht auf
eine erschöpfende lehrhafte Darstellung des geltenden Rechtszustandes abgesehen ist, sondern auf
scharfe Herausarbeitung der ihm zugrunde liegenden allgemeinen und führenden Rechtsgedanken,
so soll sich das Folgende nicht eng an dieses geschichtliche Schema halten, sondern in kurzen pro-

grammatischen Sätzen die Summe des geltenden Rechtes ziehen.

Das einheitlich nachweisbare und überall massgebende Grundprinzip des herrschenden
Systems der Kirchenhoheit ist: Staat und Kirchen sind organisatorisch und funktionell insoweit
von einander zu scheiden, als dies durch die Verschiedenartigkeit ihres Wesens

bedingt ist; sie bleiben andererseits verbunden, soweit dies durch geschichtliche Notwendigkeiten
oder durch berücksichtigungswerte Bedürfnisse von Staat und Kirche erfordert wird. Als ent-

scheidende positiv rechtliche Niederschläge dieses Prinzips sind aus der bestehenden Staatskirchen-
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1. Der Grundsatz der Parität. Dieser viel missverstandene und missbrauchte

Begriff ist im kirchenpolitischen, staatsrechtlichen und kirchenrechtlichen Sinn zu unterscheiden.

Kirchenpolitisch bedeutet Parität die gesellschaftliche Gleichheit der Kirchen in dem
Masse ihrer rechtlichen Selbständigkeit gegenüber dem Staat. Sie bedeutet nicht notwendig die
Einerleiheit des Rechts, sondern richtig verstanden vielmehr nur die Gleichheit der rechtlichen

Lebensbedingungen der verschieden gearteten Kirchen in ihrem Verhältnis zum Staat. Jeder das

Ihre, nicht jeder das Gleiche. Abstrakte Schablonenhaftigkeit führt zur Imparität. Wahrhaft
paritätische Gesetzgebung und Verwaltung muss die einzelnen Kirchen- und Religionsgesellschaften
nach ihrer öffentlichen Bedeutung, nach ihren Machtmitteln, nach ihrer eigenen geschichtlichen und
prinzipiellen Stellung zum Staat spezifisch differenzieren. Parität im staatsrechtlichen
Begriff bedeutet die Gleichheit der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ohne Rücksicht auf
das religiöse Bekenntnis. Sie wurde für das Reichsgebiet schon durch das Norddeutsche Bundes-
gesetz vom 3. Juli 1869 garantiert. Sie entartet zur mechanischen Parität, wenn aus der Gleichheit

der staatsbürgerlichen Rechte eine konfessionell gleichprozentuale Beteiligung an den Staatsämtern
gefolgert wird. In der modernen Staatsordnung entscheidet über die Bekleidung von Staatsämtern
grundsätzlich die Tüchtigkeit und nicht die Konfession. Parität im kirchenrechtlichen

Begriff bedeutet die wechselseitige Unabhängigkeit der Kirchengesellschaften im Staat in ihrem
Verhältnis untereinander. Die staatliche Aufgabe der Paritätspflege in diesem Sinn ist die Wahrung
des Rechtsfriedens unter den Konfessionen. Die Ordnungen und Veranstaltungen für diesen
Zweck beziehen sich insbesondere auf den Schutz des religionsgesellschaftlichen Tatbestandes durch

Verbot der Proselytenmacherei und staatsgesetzliche Ordnungen über die religiöse Kindererziehung
sowie auf die Integrität des Vermögens. An und für sich besteht für keine Religionsgesellschaft oder
deren Angehörige eine rechtliche Verpflichtung zu vermögensrechtlichen Leistungen für Zwecke
anderer Religionsgesellschaften. Solche können immer nur durch besondere Rechtstitel, wie Patro-

natrecht, dingliche Lasten, Simultangebrauch von Kirchen, Kirchhöfen u. a. begründet sein.

2. Der Grundsatz der Bekenntnisfreiheit. Ihre beiden rechtlichen Er-

scheinungsformen sind die individuelle Gewissensfreiheit und die gesellschaftliche Kultusfreiheit.
Die vornehmsten Äusserungen der ersteren sind die Freiheit von Lehre und Wissenschaft, die freie

Entschliessung der Erwachsenen über Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religions-
gesellschaft, die Freiheit des Konfessionswechsels, die schon erwähnte Unabhängigkeit der bürger-
lichen und staatsbürgerlichen Rechte vom religiösen Bekenntnis. Die selbstverständlichen Schranken

der individuellen Gewissensfreiheit liegen im Gebiet der verfassungsmässigen Pflichten, deren Er-
füllung sich Niemand unter Berufung auf Gewissensfreiheit entziehen kann. Die gesellschaftliche
Kultusfreiheit hat die Anerkennung einer Religionsgesellschaft im Staate zur Voraussetzung.

Diese Anerkennung wird durch die Ausübung des staatlichen Reformationsrechts gewährt und
näher bestimmt. Das Reformationsrecht im gegenwärtigen Sinne begreift das Recht der Auf-

nahme neuer und das Recht der staatsrechtlichen Differenzierungderauf-
genommenen Religionsgesellschaften. Als die juristischen Grundtypen der letzteren sind zu unter-

scheiden die Kirchen mit öffentlich-rechtlicher Korporationsqualität,

Religionsgesellschaften mit privatrechtlicher Rechtsfähigkeit und religiöse
Vereine. Die rechtliche Stellung von öffentlichen Korporationen haben die evangelischen
(lutherischen, reformierten, unierten) und katholischen (römisch-, auch meist altkatholischen)
Landeskirchen; die öffentlich rechtliche Korporationsqualität drückt sich aus in dem staatlich

anerkannten Recht auf Ausübung einer obrigkeitlichen Gewalt über die Kirchenglieder, in der

Ausstattung der Kirchen mit besonderen Privilegien und dementsprechend der Ausübung eines
besonderen staatlichen Oberaufsichtsrechts. Zur Gruppe der Religionsgesellschaften mit privat-
rechtlicher Rechtsfähigkeit gehören allgemein die jüdischen Synagogengemeinden, und von christ-
lichen Religionsgemeinschaften Herrnhuter, Altlutheraner, Mennoniten, Baptisten u. a. Die recht-

liche Stellung dieser Gattung beruht zumeist auf besonderen Konzessionsurkunden, in denen das
Mass ihrer Berechtigung näher festgestellt ist. Die Rechtsstellung der religiösen Vereine bemisst sich
nach den öffentlich rechtlichen Vereinsgesetzen der Einzelstasten, deren Bestimmungen über
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kirchliche und religiöse Vereine sowie über geistliche Orden und Kongregationen durch § 24 des
deutschen Reichsvereinsgesetzes vom 19. April 1908 ausdrücklich aufrecht erhalten wurden. Re-

ligionsgesellschaften, welche Korporationsrechte noch nicht besitzen, können solche nach Art. 13 der
Preussischen Verfassung nur im Wege der Gesetzgebung erlangen. Alle kraft des Reformationsrechts

aufgenommenen Religionsgesellschaften geniessen Kultusfreiheit. In der Art ihrer Betätigung be-
steht freilich nach deutschem Recht immer noch eine bemerkenswerte Abstufung. In Preussen

haben nach Art. 12 der Verfassung alle Religionsgesellschaften das Recht der freien öffentlichen

Religionsübung. In Bayern dagegen besitzt eine Religionsgesellschaft, welche nicht ausdrücklich
„als öffentliche aufgenommen“ ist, nur die freie Ausübung des ‚,Privatgottesdienstes“, d.h. es sind
ihr die Zeichen der Öffentlichkeit des Kultus, Kirchengebäude, Glocken u. a., versagt. Diese Be-

schränkung ist ein rückständiger Rest aus dem Staatskirchenrecht des Westfälischen Friedens.

Die Beschränkungen der Kultusfreiheit, welche sich aus den Bedürfnissen der staatlichen Sicher-

heits- und Paritätspflege notwendig machen, werden unter Z. 4 zu erwähnen sein.

3. Der Grundsatz der materiellen Selbständigkeit der Kirchen-
und Religionsgesellschaften in ihren inneren Angelegenheiten.
Diese Selbständigkeit ist ein Fundamentalprinzip des Systems der Kirchenhoheit. Die Ordnung
und Erhaltung des inneren Rechtslebens der Religionsgesellschaften ist das vorbehaltene Gebiet
der Kirchengewalt. Nach dem Wesen der Sache gehört zu den rein inneren Angelegenheiten in

erster Linie alles, was irgendwie Bestandteil von Lehre und Dogma ist. Jede Kirchen- und Religions-

gesellschaft folgt hierin den Bedingungen ihrer eigenen geschichtlichen Entwickelung und ihrer
Auffassung vom Wesen der menschlichen Freiheit im Verhältnis zu Gott. Insbesondere ist hiernach

die volle Freiheit der kirchlichen Lehrgesetzgebung von staatlicher Beeinflussung in Anspruch zu

nehmen. Dies gilt nicht nur im Verhältnis zur katholischen Lehrentwickelung durch die Dogmen

der ökumenischen Konzilien und ex cathedra-Entscheidungen der Päpste, sondern auch im Ver-

hältnis zur evangelischen Kirche; der hier auf die kirchliche Lehrgesetzgebung ausgeübte Einfluss
des Landesherrn beruht nicht auf dem Titel der Kirchenhoheit des Staats, sondern auf dem geschicht-

lichen Grunde der landesherrlichen Kirchengewalt. Als Annex der Lehre gehören zu den rein inneren

Kirchenangelegenheiten ferner Kultus, Liturgie und religiöser Unterricht. Endlich auch die Kirchen-
regierung in ihren spezifisch internen Funktionen. Die materiell kirchliche Selbständigkeit äussert

sich in all diesen Beziehungen darin, dass der Staat keinerlei aktuelle Mitwirkung
in Anspruch nimmt. Er ist im äussersten Falle darauf beschränkt, staatsgefährliche Einflüsse von

Lehre und Kultus auf das bürgerliche Gebiet abzuwehren. Das notwendige Korrelat zu diesem

Grundsatze ist andererseits der Grundsatz der rechtlichen Unterordnung der Kirchen-

und Religionsgesellschaften unter den Staat in allen rein weltlichen Angelegenheiten. Hier
verfügt der Staat allein, wie er allein auch darüber Bestimmung trifft, was zum Gebiete der rein

weltlichen Angelegenheiten gehört. In dieser Grenzregulierung liegt der am tiefsten führende
Wesensunterschied der Systeme der Kirchenhoheit und des Staatskirchentums. Dieses zog unter-

schiedslos alles Kirchliche und Religiöse in den Bereich der Staatskompetenz. Das System der
Kirchenhoheit scheidet sorgfältig die dem Wesen des Staats grundsätzlich fremden Gebiete aus und

reserviert für dessen Zuständigkeit nur das, was den ureigenen Zwecken und Aufgaben des Staates

entspricht. Es unterscheidet sich darin in entgegengesetzter Richtung zugleich vom System des
Kirchenstaatstums, welches unterschiedslos und grundsätzlich das gesamte bürgerliche und öffent-
liche Recht der kirchlichen Beherrschung unterzog. Das System der Kirchenhoheit schliesst die
Herrschaft des kanonischen Rechts im Staatsleben aus.

4. Der Grundsatz der Staatsaufsicht in den gemischten Ange
legenheiten. In diesem Anspruch liegt, wie vorgreifend schon hier bemerkt werden soll, einer
der wesentlichen Gegensätze zu der Trennung von Kirche und Staat. Unter gemischten Angelegen-
heiten sind solche zu verstehen, welche an sich wohl zu den Funktionen der Kirchenregierung ge-

hören, gleichwohl aber tatsächliche und darum unvermeidlich auch von der Rechtsordnung zu

respektierende Beziehungen zum Staate, zur Gesellschaft, zur gesamten bürgerlichen Ordnung in
sich tragen. Dadurch entsteht der Unterschied der sacra externa von der sacra interna.
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Das Verhältnis gestaltet sich hier dann so, dass der Staat sich nicht bloss abwehrend gegen etwaige

Übergriffe verhält, sondern sich eine sachlich begrenzte aktuelle Mitwirkung auf den Gebieten
der sacra externa sichert. Dieses staatliche Oberaufsichtsrecht äussert sich hiernach in den drei

Grundformen der Staatstätigkeit überhaupt: rechtsschöpferisch, richtend und regierend.  Rechts-
schöpferisch in der Staatskirchengesetzgebung, welche die materielle Verhältnisordnung
zwischen dem Staat und den einzelnen Kirchengesellschaften normiert; richtend darin, dass

gegen Verletzung der gesetzlich geordneten Aufsicht die Rechtshülfe der staatlichen Zivil-, Ver-
waltungs- und Strafgerichtsbarkeit besteht; regierend durch fortlaufende administrative Auf-
sichtsübung über die zweckdienliche und ordnungsgemässe Ausführung des Staatskirchenrechts.
Organe dieser administrativen Aufsichtsübung sind die staatlichen Verwaltungsbehörden in
dem durch die Verwaltungsorganisation der Einzelstaaten geordneten Instanzenzug, an oberster

Stelle die Kultusministerien. Das Sachgebiet der gemischten Angelegenheiten umfasst
mindestens und notwendig gewisse Seiten und Bestandteile der Kirchenverfassung, des Kultus,
der kirchlichen Straf- und Disziplinargewalt und des Kirchenvermögens. Die Kirchenver-
fassung ist an und für sich Bestandteil der rein internen Kirchenordnung. Für die katholische
Kirche versteht sich dies geschichtlich von selbst; denn mit ihren unabhängig vom Staat, zum Teil

bereits in den Jahrhunderten der Christenverfolgung ausgebildeten Verfassungselementen wurde
sie schon ursprünglich im römischen Reich anerkannt und in ihrer Verfassungsbildung während
anderthalb Jahrtausende niemals vom Staate beeinflusst. Die evangelischen Landeskirchen haben

ihre Verfassungen zwar vielfach erst unter Mitwirkung der Staatsgesetzgebung erhalten, überall
aber als einen in Gestalt der neuen Kirchengemeinde- und Synodalordnungen selbständig zuge-
sicherten Besitz. Gleichwohl bestehen Berechtigungen und Bedürfnisse der Staatsaufsicht, sei es

mit Rücksicht auf die Staatsleistungen für kirchliche Organe oder Anstalten, sei es mit Rücksicht

auf die öffentliche Natur der Kirchenämter oder allgemeine Zwecke der Staatssicherheit. Unter

dem einen oder anderen Gesichtspunkt betätigt sich die Staatsaufsicht im Gebiete der Kirchen-

verfassung durch gesetzlich bemessene Beteiligung (Einspruchs-Bestätigungsrechte) an der Be-
setzung der Kirchenämter, namentlich durch Mitwirkung an der Besetzung der Bischofsstühle und
Amter des evangelischen Kirchenregiments, ferner durch Einflussnahme auf die wissenschaftliche

Vorbildung der Geistlichen und Kontrolle über die hierfür errichteten kirchlichen Anstalten, end-

lich durch die Vorbehalte staatlicher Zuständigkeit hinsichtlich der Zulassung und Tätigkeit von

geistlichen Gesellschaften (Orden, Kongregationen). Auch der an sich interne Charakter des Kul-

tus kann an sich gewisse Betätigungen der Staatsaufsicht nicht ausschliessen, insoferne die aktive

Gottesverehrung die Formen äusserlicher Beziehungen zur gesellschaftlichen Öffentlichkeit trägt.
Unter dem Gesichtspunkte des Rechtsfriedens und der Parität unterliegen daher Prozessionen und

Verwandtes, religiöse Versammlungen unter freiem Himmel, kirchliche Begräbnisfeierlichkeiten der
staatlichen Beaufsichtigung. Der schon erwähnte § 24 des deutschen Reichsvereinsgesetzes von 1908

hat ausdrücklich die Zuständigkeit des Landesrechtes auch „über religiöse Versammlungen, über
kirchliche Prozessionen, Wallfahrten und Bittgänge, sowie über geistliche Orden und Kongregationen"
vorbehalten. Kirchendisziplin und Kirchenzucht unterliegen der Staatsaufsicht
mit Rücksicht auf den Schutz der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Freiheit der Staatsange-
hörigen; namentlich bat sie sich hier durch bestimmte Beschränkungen in Ansehung der Strafmittel
(Verbot von Lebens-, Leibes- und Freiheitsstrafen) und ihrer bürgerlichen Wirkungen (Exkommuni-
kation), ferner hinsichtlich des Zweckes ihrer Anwendung (Nichtverhinderung von Ausübung staats-
bürgerlicher Rechte) und endlich hinsichtlich der formellen Garantien eines gerechten Verfahrens
(rechtliches Gehör, Freiheit der Verteidigung, Urteilsbegründung) zu betätigen. Die Staatsaufsicht
über die kirchliche Vermögensverwaltung ist durch die bürgerlich rechtliche Natur des
Objektes an sich bedingt und im besonderen durch das Staatsinteresse an der Erhaltung des Kirchen-

vermögens und die staatlichen Aufwendungen für Kirchenzwecke in den Kultusbudgets gerecht-
fertigt. Sie äussert sich namentlich in dem Vorbehalte der staatlichen Genehmigung zu wichtigeren

Akten der kirchlichen Vermögensverwaltung und in Begrenzung der steuerlichen Mittel, mit welchen
die Kirchenangehörigen für kirchliche Zwecke in Anspruch genommen werden dürfen. Die allge-
meinen Mittel und Formen der administrativen Aufsichtsübung über die Kirchen und
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Religionsgesellschaften sind dieselben, wie in allen Zweigen der Staatsverwaltung. Unter dem be-
sonderen Gesichtspunkt der Kirchenhoheit hat sich als Mittel präventiver Staatsaufsicht aus Jahr-

hunderte alter Übung in mehreren deutschen Staaten das sog. Placet  erhalten, d. h. der Vorbehalt

staatlicher Genehmigung zur Verkündigung oder zum Vollzug kirchlicher Gesetze und Erlasse; so

in Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen. In Preussen wurden die landrechtlichen Be-
stimmungen darüber durch die Verfassung von 1850 beseitigt. Grundsätzlich ist diese veraltete
Massregel der Staatsaufsicht nicht zu billigen, weil sie von Eingriffen in die sacra interna sich nicht

frei zu halten vermag und dem internationalen Charakter der katholischen Kirche gegenüber völlig

wirkungslos ist. Gerechtfertigt und notwendig ist eine verwandte, in den Gang der evangelischen
Kirchengesetzgebung eingeschobene Massregel. Von den Synoden beschlossene Kirchengesetze
müssen vor der landesherrlichen Sanktion einer obersten Staatsbehörde zur Prüfung vorgelegt

werden. Dies hat den Zweck, eine Pflichtenkollision des Landesherrn in seiner Doppeleigenschaft

als Inhaber des Kirchenregiments und der Staatsgewalt zu verhindern. Ein praktisch wichtiges

Repressivmittel der Staatsaufsicht ist endlich noch die Temporaliensperre, d.h. die Ein-
behaltung der aus staatlicher Quelle fliessenden Amtseinkünfte von Bischöfen oder Pfarrern, sei es

bei Verweigerung des Staatsgehorsams im allgemeinen, sei es zur Erzwingung einer einzelnen gesetz-
lichen Massregel. Für die Zulässigkeit des Mittels ist die rechtliche Natur der zu sperrenden Amtsein-

künfte entscheidend. Solche privatrechtlicher Natur können, wie in Bayern, nur auf Grund gesetz-

licher Ermächtigung, solche öffentlich rechtlicher Natur im Verwaltungswege gesperrt werden.
Letzteres ist, wie durch Richtersprüche anerkannt, die Rechtslage in Preussen für diejenigen
Staatsleistungen an die katholische Kirche, welche auf der Circumskriptionsbulle De salute ani-
marum von 1821 beruhen.

5. Der Grundsatz der Advokatie d.h. des Schutzes und der FörderungdesKirchen-
wesens durch den Staat. In Gesetzgebung und Verwaltung will das System der Kirchenhoheit die

Würdigung der in den Kirchen gelegenen ethisch-religiösen Kräfte, ihre Bedeutung für Staatsleben
und Volkswohl zum Ausdruck bringen. Trotz der rechtlichen Unterordnung in sacris externis setzt

durch Betätigung der Advokatie der Staat die grossen historischen Kirchen zu sich in ein Verhältnis

ethischer Gleichordnung. Eben und nur an dieser Stelle findet im Rahmen des Systems der Kirchen-

hoheit der Wahrheitsgehalt der christlichen Staatsidee seine befriedigende Verwirklichung. Die
positiv-rechtlichen Äusserungen der Advokatie verteilen sich auf verschiedene Gebiete der Be-
ziehungen von Staat und Kirche. Sie betreffen das Verhältnis der Kirchenverfassung zur staatlichen

Rechtsordnung, die Gewährung äusserlicher Staatshülfe an die Kirchengesellschaften, die Berück-
sichtigung des Kirchenwesens im öffentlichen Leben und den besonderen strafrechtlichen Schutz der

Kirchen. Die Verfassung der Kirchen als öffentlicher Korporationen bildet einen Bestandteil
des öffentlichen Rechts im Staat. Daher sind die Kirchenämter öffentliche Ämter,

die Organe der kirchlichen Selbstverwaltung Behörden, die Kirchendiener Träger gewisser staatlich
anerkannter geistlicher Standesrechte, welche, soweit sie auf der Reichsgesetzgebung beruhen, sich
v. a. auf Erleichterungen hinsichtlich der Militärpflicht und auf gewisse Begünstigungen im Gebiet

der Rechtspflege (Befreiungen, Beichtgeheimnis) beziehen. Die Gewährung äusserlicher
Staatshülfe tritt zunächst in Form der Dotation der Kirchen aus Staatsmitteln auf.

Diese Leistungen sind entweder fortdauernde, d. h. in den Staatshaushaltsetats regelmässig wieder-

kehrende, so die Positionen für evangelische Kirchenregimentsbehörden, für Bischöfe und Dom-

kapitel, für Pfarrgeistliche, Besoldungen und Pensionen, oder sie sind einmalige ausserordentliche
Staatszuschüsse, wie solche gelegentlich für Kirchenbauten und andere kirchliche Zwecke bewilligt
werden. Das konkrete Mass der Zuwendungen kann immer nur aus den unter Mitwirkung der Volks-

vertretungen in Gesetzesform festgestellten Kultusbudgets der einzelnen Staaten entnommen
werden. Die Staatshülfe tritt aber weiter auch noch in der Form des brachium saeculare auf, d. h.

in der Gewährung des staatlichen Verwaltungszwangs für kirchliche Zwecke. Die
Bulle Unam sanctan forderte die Führung des weltlichen Schwertes ad nutum sacerdotis als Pflicht

des Staats. Im System der Kirchenhoheit ist das brachium saeculare ein auf dem Grunde der
ethischen Wertschätzung der Kirche freiwillig dargebotener Schutz des Staates. Der Staat begrenzt
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daher nach eigenem Ermessen das Gebiet, für welches er seine Zwangsgewalt zur Verfügung stellt

und unterwirft im Einzelfall die kirchliche Massregel, welcher der bürgerliche Rechtsschutz zuteil

werden soll, seiner Vorprüfung und Anerkennung. Hauptanwendungsfälle des brachium saeculare
nach geltendem Recht sind der staatliche Vollzug kirchlicher Disziplinarerkenntnisse und die
Beitreibung kirchlicher Steuern mittelst des staatlichen Verwaltungszwanges. In beiden Fällen ist
Voraussetzung, dass die kirchlichen Urteile und Hebelisten für staatlich vollstreckbar erklärt worden

sind. Die Berücksichtigung des Kirchenwesens im öffentlichen Leben
äussert sich teils in staatlicher Unterstützung der religiösen Wirksamkeit der Kirche, teils in orga-

nischer Beteiligung der Kirchen an gewissen Aufgaben der Staatspflege. In ersterer Richtung stehen
obenan die staatlichen Ordnungen über kirchliche Sonn- und Festtagsfeier, welche der Würde des

Kultus oder dem individuellen Schutze der Sonntagsruhe dienen. In der zweiten Richtung sind

bemerkenswert die ständigen gottesdienstlichen Einrichtungen in gewissen Anstalten der staatlichen
Wohlfahrts- und Sicherheitspflege (Strafanstalten) und in der Organisation des Militärkirchen-
wesens, namentlich aber die weitgehende Beteiligung der Kirche auf dem Gebiete des staatlichen

Unterrichtswesens aller Grade, beginnend mit der Einrichtung der theologischen Fakultäten an den
Universitäten und sich durch die Mittelschulen fortsetzend bis zur Ordnung des religiösen Unter-

richts in den Volksschulen. Freilich ist gerade hiermit ein Gebiet schwieriger Ausgleiche zwischen
den Ansprüchen von Kirche und Staat bezeichnet. Endlich bilden den Gegenstand des kraft der

Advokatie gewährten besonderen strafrechtlichen Schutzes der Religionsfriede,
die Ehre der Kirchen, die Ordnung der Kultusübung und die Sicherheit kirchlichen Vermögens
nach näherer Massgabe der §§ 166 ff., 243, 304 ff. des Strafgesetzbuchs für das Deutsche
Reich.

III. Die Frage der Zukunft. Sie ist der geltenden Verhältnisordnung gegenüber
die Forderung der Trennung von Staat und Kirche. Welche rechtlichen Merkmale

hat dieses System? Wie steht es um seinen universalgeschichtlichen Tatbestand? Welches sind

die Bedingungen seiner Verwirklichung für die Staaten des Deutschen Reichs?

Die Begriffsermittelung ist notwendig die erste Aufgabe. Sie hat sich vor allem

klar zu halten, dass diese Trennung niemals eine absolute Zusammenhangslosigkeit bedeuten kann.
Aus zwei Gründen nicht. Einmal nicht, weil Staat und Kirchen aus denselben Menschen bestehen

und die Einheit der Persönlichkeit notwendig verbindend auf die Mitgliedschaft hier und dort zurück-

wirkt. Sodann nicht, weil alle menschlichen Organisationen an irgend einem Punkte notwendig von

dem höheren Organismus, dessen Glieder sie sind, rechtlich bestimmend ergriffen werden, also auch
die Kirchen vom Staat. Es kann sich also für die Begriffsbestimmung nur um die Ermittelung des

Mindestmasses der an sich unvermeidlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem Staate einerseits und

Kirchengliedern oder Kirchengesellschaften andererseits handeln. Im Verhältnis zu den einzelnen

Kirchengliedern ergibt sich als Grundprinzip der Trennung von Staat und Kirche die Lösung
jeder rechtsnotwendigen oder gar zwangsweisen Verbindung des Individuums mit dem Kirchenwesen.
Religion ist Privatsache. Daher einerseits Unabhängigkeit der bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Rechte vom religiösen Bekenntnis, andererseits Gewissensfreiheit bis in die äussersten Grenzen, ins-

besondere bis zum Wegfall einer Nötigung zur Eidespflicht und der Notwendigkeit einer religiösen

Erziehung. Verstaatlichung ferner aller derjenigen Gebiete, auf denen möglicherweise Verbindlich-
keiten religiösen Inhalts geltend zu machen wären: Schul-, Ehe-, Begräbniswesen. Selbstverständ-
lich endlich staatliche Beurkundung des Personenstandes, aber keine bürgerliche Ordnung über
Konfessionswechsel oder Austritt aus der Kirche, weil Kirchenangehörigkeit nicht rechtlich in der

Staatsordnung reflektiert. Im Verhältnis zu den Kirchengesellschaften ergibt sich als
grundlegendes Trennungsmerkmal der Wegfall des geschichtlichen Sonderbegriffs der „Kirchen“.
Sie gehen im Gattungsbegriff von „Gesellschaften mit religiöser Zweckbestimmung“ unter. Es
gibt keine Staatskirchen mit dem Privilegium der öffentlichen Korporationsqualität. In die einzelnen
Folgerungen aufgelöst: keine öffentlich rechtliche Natur der Kirchenverfassung, der kirchlichen
Behörden, Beamten, Anstalten; keine Staatshilfe, weder einen Kultusetat noch die Hülfe eines

staatlichen Verwaltungszwangs; keinen rechtlich anerkannten Einfluss des Kultus im öffentlichen
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